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Solofhurn-Soleure 6. Juni N° 23 - 1944 8 juin 52. Jahrgang - 52* Ann^a

DAS ROTE KREUZ
IA CROIX-ROUGE
Croce-Rossa
Organ des Schweizerischen Roten Kreuzes
und des Schweizerischen Samariterbundes.

Organe officiel de la Croix- Rouge suisse

et de l'Alliance suisse des Samaritains.

Crusch-Cotschna
Organo della Croce-Rossa svizzera e
della Federazione svizzera dei Samaritani.

Organ da la Crusch-Cotschna svizzra e
de la Lia svizzra dals Samaritauns.

Herausgegeben vom Schweizerischen Roten Kreuz - Editö par la Croix-Rouge suisse - Pubblicato dalla Croce-Rossa svizzera - Edit da la Crusch-Cotschna svizzra

Rotkreuzchefarzt - Medecin-chef de la Croix-Rouge - Medico capo della Croce-Rossa

Alles Glück wird durch Arbeit errungen,
Alles Unglück durch Arbeit überwunden,

Mannesspruch.

Belgique
Hn jury d'examen pour le brevet de
Junior secouriste.

Belgien
Mitglieder des Jugend-Rotkreuzcs
verdienen sich das Samariterabzeichen.
(Ligue des Sociötes de la Croix-Rouge.)

Schweizerisches Rotes Kreuz und notteidende
Schwestern

Vor Jahresfrist wurde das Schweizerische Rote Kreuz von einer
teo°rc*nun§ aus Schwesternkreisen ersucht, sich für das Los von mit-
Kr°Sfn ^rankenschwestern zu interessieren, die infolge Alters oder
In anfheit invalid geworden sind und sich in einer eigentlichen Not-la§e befinden.

(je
^?'e katholischen Ordensschwestern und die Diakonissinnen fin-

jecje In. 'bren Mütterhäusern im Falle von Krankheit und im Alter
J^eit Aufnahme; für sie ist also gesorgt.

Pfle
a'1Z ailders hegen die Verhältnisse für die Schwestern der freien

hich^erUlnensc';iu'en: diese stehen kranken oder gealterten Schwestern
s°rReiZHU>r ^er^hgung. Auch der Krankenpflegebund verfügt über kein
schuie

es Mutterhaus. Wohl bestehen fast überall in den Pflegerinnen-
stützun

UnC^ ^rankenpflegebund Fonds, deren Zinsen zu Unter-
11111 seh^ verwendet werden dürfen. Leider handelt es sich hier aber

p)Uirb!er!nge Erträgnisse, so dass die Hilfe ungenügend bleibt.
^Uenscf)1 6'ne e'n§ehende Nachforschung in den freien Pflege¬

ulen und den Sektionen des Krankenpflegebundes suchte

sich das Schweizerische Rote Kreuz über die wirtschaftliche Lage
der freien Krankenschwestern zu orientieren; das Ergebnis dieser
Nachforschung war interessant und ergab folgende Tatsache:

Nur ein kleiner Teil der Schwestern ist gegen das Alter
versichert. Nur ein ganz verschwindend kleiner Teil ist gegen vorzeitige
Invalidität infolge Krankheit versichert.

Die hohen Versicherungsprämien bei den verhältnismässig
niederen Besoldungsansätzen sind durch die Schwestern allein nur
sehr schwierig aufzubringen.

Eine erstaunlich grosse Zahl der Krankenschwestern ist mit
Unterstützungspflichten gegenüber Angehörigen belastet.

Die noch junge und gesunde Schwester sieht die Dringlichkeit
nicht genügend ein, beizeiten für kranke und alte Tage vorzusorgen.
Will sie diese Vorsorge später nachholen, so ist der Prämienansatz
inzwischen unerträglich hoch angewachsen.

Gegen diesen Uebelstand vermag nur eine Versicherung gegen
vorzeitige Invalidität — vorübergehende und dauernde — und gegen»
das Alter Abhilfe zu schaffen. Diese Versicherung muss sämtliche
Schwestern umfassen, und sie muss obligatorisch sein. Ferner ist es
unumgänglich, dass sie von der jungen Krankenschwester sofort nach
der Diplomierung abgeschlossen wird.
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